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GERD STUMPF 

Zwei Gerichtsurteile aus Athen 
IG n2 1641 Bund 1646 a 

Trotz der reichen Überlieferung aus Athen sind uns Urteile von Volksgerichtshöfen 
(Dikasterien) nur selten im Wortlaut überliefert. Als "Urteil" ist die Klageschrift (das 
Enklema) anzusehen, der in Protokollform die Zahl der verurteilenden und freispre
chenden Stimmen beigefügt ist1. Zwei in Athen gefundene Inschriften der für das delische 
Apollon-Heiligtum zuständigen athenischen Amphiktyonen gehören in diesen Zusammen
hang: IG n2 1641 B scheint die übliche Form des Urteils zu bestätigen, IG n2 1646 a 
bereitete hingegen bislang Schwierigkeiten. Nach Autopsie im Sommer 1986 soll hier eine 
Lösung vorgeschlagen werden2. 

Der erste Text lautet:3 

\V TIaÄai[cpa'tOv Mv]-
1]cn[9]EOU 'h'l'tTJV" oÖ
TO~ anEcpuYEv nap
[ffi]v Kai unoÄoyouJl-

5 EVO~· TO olKacrTTjp
lOV Tt crTon ft nOlKi

ÄTr Tmv 'l'T]cpmv ai TE
TpunrWEvUl : H : a-
i Og nÄi]pEl~ : HHH 

10 r AAAA rn n : vacat 
u u 

I. 

stoich. 14 

I Siehe dazu G . Thür, Neuere Untersuchungen zum Prozeßrecht griechischer Poleis. Formen des Urteils, in: D. 
Simon (Hrsg.), Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages (Frankfurt 1987 = lus Commune, Sonderheft 30) 
467ff.; nur die Texte Nr. I I!. 12, III b belegcn diese Form auch in der Publikation auf Stein. 

2 Die Autopsic der Inschriften wurde im August 1986 während eines von der Deutschen Forschungsgemein
schaft finanzierten Aufenthaltes in Athen vorgenommen. Ich danke Frau Dr. Peppa-Delmouzou, Direktorin des 
Epigraphischen Museums in Athen, für die Arbeitsmöglichkeiten und Prof. Dr. Thür für die Hilfe bei der 
Autopsie und Hinweise bei der Diskussion der Inschriften. 

3 EM 7957. IG U2 1641 B = IDelos 104-126 C. Datierung: Mitte 4. Jh. v. Chr. - Z. 2-3: Mv]l1Jcn[9]t ou 
Kirchner, Mv]lt]cngeou Coupry. Z. 10: 7tA.i]p€t<;[:] Kirchner, 7tA.i]PElC;: Coupry. 

"Dieser war anwesend (vor Gericht) und wurde, nachdem er sich verteidigt hatte, freigesprochen. Gerichtsort 
(war) die Stoa Poikile. Von den Stimmsteinen: durchbohrte 100, volle 399." 
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212 Gerd Stumpf 

Verklagt war also ein gewisser Palaiphatos (?) aus los, der vor Gericht erschienen war 
und sich verteidigt hatte. Der Prozeß, der nicht in Delos, sondern in der Stoa Poikile4 in 
Athen stattfand, endete mit seinem Freispruch; gegen ihn stimmten 100 Dikastai, für ihn 
3995. 

Der Gegenstand der Klage und die Person des Klägers gehen aus der fragmentarischen 
Inschrift nicht hervor. Seite A enthält die Namen verschiedener Pächter und Bürgen, Seite 
C ist eine Inventarliste. Unter der Annahme, daß das Gerichtsprotokoll, das sich auf der 
Schmalseite der Inschrift befindet, nicht später als die anderen Teile eingemeißelt wurde, 
wäre es möglich, daß Palaiphatos im Zusammenhang mit einer Misthosis6 verklagt wurde, 
jedoch nicht in einem Privatprozeß. 

Die Gesamtzahl der abgegebenen Richterstimmen beträgt 499. Dies kommt einem für 
öffentliche Prozesse zusammengestellten Dikasterion von 501 Geschworenen am nächsten; 
für Privatprozesse waren nur 201 vorgesehen7. In einer etwas jüngeren Bauvergabe 
(Misthosis) aus Eleusis (IG 112 1670)8 ist ein Dikasterion von 501 Richtern belegt, das 
ebenfalls in der Stoa Poikile tagte. Der Umstand, daß im obigen Urteilsprotokoll zwei 
Stimmen ,fehlen', hat in der Forschung zu verschiedenen Erklärungsversuchen geführt9: 

Nichtabgabe aus unerklärlichen Gründen, Krankheit, Verlassen der Verhandlung aus 
Langeweile oder auch, daß die Zahl von 501 nicht als absolut sicher anzusehen ist; letzere 
Ansicht ist durch IG 112 1670 widerlegt, die übrigen sind durch Quellen in keiner Weise 
abzusichern. 

Nicht erörtert wurde bisher die naheliegende Frage, weshalb hier die Stimmenvertei
lung und somit die Gesamtzahl der Stimmen entgegen der sonst in den Inschriften dieser 
Zeit zu beobachtenden Praxis überhaupt in Form eines Protokolls festgehalten wurde. In 
Rechenschaftsberichten von Amtsträgern wie den delischen Amphiktyonen reicht es bei 

4 Zur delischen Amphiktyonie und der sie beherrschenden Rolle der Athener siehe Cauer, RE I 2 (1894) 

1906---1909 s. v. Amphiktyonia Nr. 5. Daß bei einem Prozeß vor einem athenischen Gericht auch ftir ausländische 
Parteien athenisches Prozeßrecht zur Anwendung kam, ergibt sich aus dem Grundsatz der ..Iexfori", siehe dazu 
H. J. Wolff, Das Problem der Konkurrenz von Rechtsordnungen in der Antike, Sb. Akad. Heidelberg 1979, Abh. 

5,37. Zur Stoa Poikile siehe H. A. Thompson, R. E. Wycherley, The Agora of Athens (The Athenian Agora 14), 
Princeton 1972, 90-94. Zu den Gerichtsorten siehe ebda. 52-72; G. Busolt, H. Swoboda, Griechische 
Staatskunde, Bd. II, München 1926, 1155; J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905, 
I 68ff. 

5 Entschied der Dikast ftir den Kläger, der üblicherweise zuerst sprach, gab er den durchbohrten Stimmstein 
in die maßgebliche Urne, entschied er ftir den Beklagten, stimmte er mit dem vollen Stimmstein ab, siehe Aristot., 
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Pachturkunden, München 1970; G. Thür, Bemerkungen zum altgriechischen Werkvertrag, in: Studi in onore di 
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7 Siehe dazu A. R. W. Harrison, The Lall' of Athens, Bd. II, Oxford 1971, 47f. mit Quellen; Busolt, Swoboda 
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Eine Möglichkeit könnte m. E. sein, daß zwei der vier elti .ci<; ",i]q>ou<;Ausgelosten (Aristot., AP66, 2.68,1.69, I), 
vielleicht diejenigen, welche die Wahlurnen beaufsichtigten, nicht abstimmten. Iluv'tE<; in AP 69, 1 wäre dann 

nicht wörtlich zu nehmen. 
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Verurteilungen aus, die Urteilssumme aufzuzeichnen 10; Freisprüche finden sich in den 
attischen Inschriften meines Wissens nur in den Rechenschaftsberichten der athenischen 
Behörde der Werft aufseher I I. 

Betrachtet man in unserer Inschrift das Verhältnis der verurteilenden zu den 
freisprechenden Richterstimmen, stellt man fest, daß dieses etwa 1:4 beträgt, d. h., der 
Kläger konnte mit 100 Stimmen genau 20% der Richter von seiner Klage überzeugen, mit 
99 Stimmen wäre er unter diese Grenze gefallen. Es ist bekannt, daß in einem öffentlichen 
Prozeß der Kläger mindestens 20% der Stimmen auf sich vereinigen mußte, um nicht selbst 
mit tausend Drachmen und teilweiser Atimie bestraft zu werden l2. Hierin liegt m. E. der 
Grund für die genaue Dokumentierung des Abstimmungsergebnisses: Es sollte nicht nur 
der Freispruch des Palaiphatos festgehalten werden, sondern auch der Umstand, daß der 
Kläger, wenn auch nur ganz knapp, einer Bestrafung entgangen war. 

11. 
Die Herausgeber von IG 112 und IDelos ziehen die soeben besprochene Inschrift zur 

Ergänzung und Erklärung eines anderen Textes der delischen Amphiktyonie heran, der in 
das Jahr 346/345 datiert (IG 112 1646 a, Z.3-14)13: 

] TO OtKucr[n'lPlOv
]KpUTOU A-

5 ]vwC; AU""[TCTpe?
luv oux UTCUK[OU
] Kui ETtIlTJ6T]: 1 -
]y: HHHHt1t1AAIIII

a]TCETetcreV ETCi Tfj[C;-
10 ]OeKUTet UcrTEPUt-

non stoich. 

]0 Bllcratii ETCtßOATJ[V
OtKUcr]TTJplOV TO llUPUßU[crTOV
rasura Kui 6 YPUIlIl[UTeUC;-

-0 ],l1)<;ng-

10 Siehe z. B. IG n2 1635, 134-140 = IDelos 98 B 24-30 = Thür (0. Anm. I) Text I 6 und auch die 

Eintragungen in den Rechenschaftsberichten der athenischen Werftaufseher, wo es öfter heißt, daß das Gericht 

gegen den Trierarchen auf die doppelte Summe erkannte, z. B. IG n2 1623,87-89. 94-96. 109- 112; 1629, 

1098-1106.1111- 1118. 

II IG 112 1613, 166--170: [U1tO] 'W[u]1:COV ['tOUO'OE] 1 [EV] t&t OIKaO'1:T][picOl U1to]I[1tE]qJEUYOtas Kai 

1ta[paoov]I[tas] EV tijl O'tT]AT]t [1tap]I[e]OoIlEv. "Von diesen (Trierarchen) haben wir folgende auf der Stele 
übergeben, die im Dikasterion freigesprochen worden waren und (die Ausrüstung) abgeliefert hatten". IG 112 

1629,780: O'Ki'jljllV U1tT]v[eyKav' u]1tE<jm(yov) . "Sie (die Trierarchen) brachten eine Einrede vor (und) wurden 

freigesprochen ." IG 112 1631, 138 wie 1629,780. 

12 Siehe M. H. Hansen, Apagoge, Endeixis and Ephegesis againsl Kakourgoi, Alimoi and Pheugonles, Odense 

1976, 63-65 mit Belegen. 

13 EM 7977 (= IDelos 104-22ba; Datierung 346/345, siehe IG Ie 1646 Z. 17). Z. 5: -VtOS i\all[1ttpE 

Kirchner, -ytOS i\al,l[1ttpE? Coupry. Z. 7: Kai etlllT]9T] I Kirchner, Kai E'tlIlT]9T] VI Coupry. Auf dem Stein ist der 

untere der beiden Punkte hinter E'tlIlT]9T] deutlich erkennbar. Z . 8: 1tAT]PEl]S HHHH~~~~IIlI Kirchner, 

[tEtPU1tT]IlEV ?]as HHHH~~~~IlIl Coupry. Der Buchstabe vor den Zahlen scheint ein N zu sein; daneben ist der 

obere der bei den Punkte vor der Zahl deutlich erkennbar. Z. 9: U1t]EtE10'EV Kirchner, [oö]J!: E,E10'EV Coupry. Z. 11: 

öO'tEpm ~ Kirchner, öO'tEpm Coupry. Z. 12: oIKa]O'tT]ptOv Kirchner, [OIK]I!O'tT]PlOV Coupry. - Teil b der Inschrift 

war im Epigraphischen Museum nicht zugänglich; Text nach IDelos 104-22bß: 15Ka i E1tt tT] peiv ... 1 16 [XpT]J.l ?]ata 

(Epn tO 'A1tOA[AOO-] 1
17 HI E1t' 'ApXio üPXOVt- 1

18 1: <!JqJAEV ... H .. . 1
19 Ali\ONIL ..... 1:.A 1

20 01:0\· 
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Wenn die Inschrift auch nur sehr fragmentarisch erhalten ist, läßt sie doch folgende 
Aussagen zu: Ein Beklagter, möglicherweise aus Lamptrai (Z. 5), erschien nicht vor dem 
Dikasterion (Z. 3 u. 6); hierauf wurde durch Schätzung eine Urteils summe festgesetzt (Z. 7: 
Enll~err I), auf die er auch Zahlung leistete (Z. 9). 

In Z.8 gibt Kirchner in IG n2 folgenden Text: 1tA~pct]~ HHHHAAAMIII. Ent
sprechend dem Gerichtsprotokoll IG n2 1641 B nimmt er an, daß es sich hier, wie seine 
Ergänzung zeigt, um 444 Stimmen zugunsten des Beklagten handle. Coupry hingegen gibt 
die gleiche Zeile in IDelos so wieder: ['rc'rPU1tllIlEV ?]u~ HHHHAAAAIIII und schreibt im 
kritischen Apparat: " ... je distingue assez nettement -\ avant L: votes de condamnation 
donc, et non pas d'acquittement?" Da feststeht, daß der Beklagte verurteilt wurde (Z. 7), 
ergäbe sich folgendes: Wenn es sich um volle Stimmsteine handelte, wie Kirchner annimmt, 
müßte das Gericht jedenfalls mehr als 50 I Richter umfaßt haben, handelte es sich hingegen 
um durchbohrte, könnte das Gericht aus höchstens 501 Richtern bestanden haben. 

Sowohl Kirchner als auch Coupry haben bei ihren Ergänzungen eines jedoch nicht 
berücksichtigt: In Z. 6 heißt es OUX t'muK[ou-, "nicht (vor Gericht) erschienen." Nach 
attischem Recht mußte das Gericht in dem Fall, daß eine der beiden Parteien trotz 
Heroldsrufes nicht vor dem Dikasterion erschien, gegen diese entscheiden: Erschien der 
Kläger nicht, wurde seine Klage gelöscht, erschien der Beklagte trotz Ladung nicht, erging 
gegen ihn ein Versäumnis urteil. Gegen das Urteil konnte aber Einspruch erhoben werden, 
wenn innerhalb einer Frist von zwei Monaten eidlich versichert wurde, daß man ohne 
eigenes Verschulden nicht vor dem Dikasterion erscheinen konnte l4; in diesem Fall wurde 
die Sache erneut an das Dikasterion verwiesen. In unserem Fall ist klar, daß der Beklagte 
nicht erschienen war und auch keinen Einspruch erhoben hatte, da in Z. 9 eine Zahlung 
festgehalten ist. Vermutlich trat der Gerichtsvorstand wegen des Fernbleibens des 
Beklagten einfach dem Timema des Klägers bei ohne Gegenschätzung des Beklagten und 
Abstimmung der Dikastai. Eine Zahl von Richterstimmen ist also in dem Text nicht zu 
erwarten. 

Doch zurück zu Z. 8: Im Gegensatz zu Kirchner, der als letzten Buchstaben vor den 
Zahlzeichen ein L las und zu Coupry, der AL las, bin ich nach Autopsie und aufgrund des 
Abklatsches sicher, daß keine der beiden Lesungen korrekt ist, sondern es sich vielmehr um 
ein N handeln dürfte. Hierbei stellt sich natürlich die Frage nach einer möglichen 

14 Pollux 8,61: aV'tlAUXEtV öe ÖiKT]V s~fjv, ono'rE 'tl<; 111'] nuprov sv ÖtKU<HT]piep KU'rUKT]pux9Ei<; Kai 111'] 
unuKourov SPTJIlT]V Ö<pAOt' aV'tlAUXEtv öe öuo BV'rO<; llT]vtOv unfjpXEv' Ei ö!\ 111'] 'roiho crxoiT], 'ro BYYE'YPUIlIlEVOV 
dJ<pAE KUI iinllO<; 1'jv. ("Die Klage wieder einbringen" war möglich, wenn jemand vor dem Dikasterion nicht 
anwesend war, nachdem er vom Herold aufgerufen worden war, und als nicht Anwesender wegen Säumnis 
verurteilt wurde. Das Wiedereinbringen der Klage war innerhalb von zwei Monaten gestattet. Wenn dies nicht der 
Fall war, war er auf das in den Klage Geschriebene verurteilt und [gegebenfalls] iinIlO<;.) Vgl. das 
Versäumnisurteil gegen einen Verklagten in einer Poleten-Inschrift, B. D. Meritt, Hesperia 5 (1936) 393f. Nr. 10, 
Z. 110---115 (Datierung 342/1 [?]): öT]llocrirov öV'r]llIl rov unuv'rrov <l>tAOKPU'rO<; 'rOD I1u[90örilpo: 'Ayv: ouII I12x 

unuKoucruV'ro<; <l>tAOKPU'tO<; EI[<; 'r1']v Kpimv] 1113 KU'rU 'r1']v ElcruYYEAiuv ~v ElcrTJYYEt[AEv uU'ro]IIJ4v YnEpEiöT]<;: 
[r]AuuKinno: KOA: aAA' 6<pAO[V'rO<; sp]1115TJIlT]v BV 'rtOt ÖtKucr'rT]pirot: ( ... da das gesamte Vermögen des 
Philokrates, Sohn des Pythodoros, aus Hagnus, demosia ist, weil Philokrates nicht zur Verhandlung erschienen 
war gemäß der Eisangelie, die Hyperides, Sohn des Glaukippos, aus Kollytos, gegen ihn erhoben hatte, und er im 
Dikasterion in Abwesenheit für schuldig befunden wurde); siehe auch ebda. Z. 45-50. Siehe Harrison (0. Anm. 7) 
89f. 197-199; A. Steinwenter, Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich im griechischen 
Rechte, München 1925, 19712, 82f. 
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verurteilt wurde. Das Wiedereinbringen der Klage war innerhalb von zwei Monaten gestattet. Wenn dies nicht der 
Fall war, war er auf das in den Klage Geschriebene verurteilt und [gegebenfalls] iinIlO<;.) Vgl. das 
Versäumnisurteil gegen einen Verklagten in einer Poleten-Inschrift, B. D. Meritt, Hesperia 5 (1936) 393f. Nr. 10, 
Z. 110---115 (Datierung 342/1 [?]): öT]llocrirov öV'r]llIl rov unuv'rrov <l>tAOKPU'rO<; 'rOD I1u[90örilpo: 'Ayv: ouII I12x 

unuKoucruV'ro<; <l>tAOKPU'tO<; EI[<; 'r1']v Kpimv] 1113 KU'rU 'r1']v ElcruYYEAiuv ~v ElcrTJYYEt[AEv uU'ro]IIJ4v YnEpEiöT]<;: 
[r]AuuKinno: KOA: aAA' 6<pAO[V'rO<; sp]1115TJIlT]v BV 'rtOt ÖtKucr'rT]pirot: ( ... da das gesamte Vermögen des 
Philokrates, Sohn des Pythodoros, aus Hagnus, demosia ist, weil Philokrates nicht zur Verhandlung erschienen 
war gemäß der Eisangelie, die Hyperides, Sohn des Glaukippos, aus Kollytos, gegen ihn erhoben hatte, und er im 
Dikasterion in Abwesenheit für schuldig befunden wurde); siehe auch ebda. Z. 45-50. Siehe Harrison (0. Anm. 7) 
89f. 197-199; A. Steinwenter, Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich im griechischen 
Rechte, München 1925, 19712, 82f. 



Zwei Gerichtsurteile aus Athen 215 

Ergänzung. Coupry hat im kritischen Apparat, ohne näher darauf einzugehen, eine Lösung 
angedeutet: " ... une amende ou partie d'amende, de 440 dr. 4 (ou 5) ob? cf. 1. 7 et 9." Es 
kann sich hier in der Tat nur um eine Geldsumme handeln, da sich, wie dargelegt, die 
Zahlzeichen in Z. 8 nicht auf Richterstimmen beziehen. Folgendermaßen könnte die Zeile 
zu lesen sein: tlIlTJ]Y, bnßoATJ]Y oder (tlllia]y: HHHHAAALlIIII[:] oder [I:]. 

Da in Z. 7 die eigentliche Urteilssumme festgehalten ist, sind in Z. 8-10 der Betrag 
einer Zahlung und deren Datum eingetragen. Mit Z. 12 beginnt entsprechend Z. 3 die 
Publikation eines weiteren Gerichtsurteils. 

III. 

Es hat sich ergeben, daß in IG 112 1641 B der Grund für die exakte Angabe 
verurteilender und freisprechender Stimmen nur darin gesehen werden kann, daß der 
Kläger die Mindestquote von 20% der Richterstimmen auf sich vereinigen konnte und so 
selbst einer Bestrafung entging. In IG 112 1646 a ist ein Versäumnisurteil festgehalten, die 
darin vorkommende Zahl gibt keine Richterstimmen an, sondern die bezahlte Urteilssum
me oder einen Teil derselben. 

Leopold Wenger-Institut 
Prof. Huber-Platz 2 
D-8000 München 22 

Gerd Stumpf 
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